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Jahrgang 78 Donnerstag, 10.08.2023 Nummer 17 

Kommunalunternehmen Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren 

Bekanntmachung nach der Verordnung über 

Kommunalunternehmen (KUV) § 27 Aufstellung, 

Behandlung und Offenlegung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichtes des Geschäftsjahres 2022. 

Der Verwaltungsrat hat in der Sitzung vom 29. Juni 2023 den 

Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 festgestellt. 

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 

3.658.011,39 € ist auf neue Rechnung vorzutragen. 

Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers, der Fa. Baker 

Tilly GmbH & Co. KG, wurde wie folgt erteilt: 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN 

ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, Anstalt des öffentlichen 

Rechts des Landkreises Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren, 

Marktoberdorf und Kaufbeuren 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Kliniken Ostallgäu-

Kaufbeuren, Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises 

Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren, der zugleich 

zusammengefasster Jahresabschluss der Krankenhäuser 

Klinikum Kaufbeuren, Kaufbeuren, Klinik Füssen, Füssen und 

Klinik St. Josef, Buchloe ist – bestehend aus der Bilanz zum 31. 

Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 

sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 

hinaus haben wir den Lagebericht der Kliniken Ostallgäu-

Kaufbeuren, Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises 

Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren, der zugleich die Lage der 

Krankenhäuser darstellt, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. Den Bericht zur 

Gleichstellung und Entgeltgleichheit nach § 21 

Entgelttransparenzgesetz haben wir in Einklang mit den 

deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.   

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 

wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 

Vorschriften und den Vorschriften der Krankenhaus-

Buchführungsverordnung (KHBV) und vermittelt unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 

Krankenhausträgergesellschaft und der Krankenhäuser zum 

31. Dezember 2022 sowie jeweils deren Ertragslage für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage der 

Krankenhausträgergesellschaft und der Krankenhäuser. In 

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 

Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser 

Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den 

Inhalt des oben genannten Berichts zur Gleichstellung und 

Entgeltgleichheit. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 

Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts geführt hat. 

Stuttgart, den 25. Mai 2023 

Baker Tilly GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

(Düsseldorf) 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Geschäftsjahres 

2022 des Kommunalunternehmens werden in der 

Finanzabteilung vom 21.08.2023 bis 29.08.2023 zu den 

üblichen Geschäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme 

ausgelegt. Zutritt und Anmeldung über Haupteingang Pforte. 

 

Nach Art 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bauordnung (BayBO) 

wird der verfügende Teil sowie die 

Rechtsbehelfsbelehrung des folgenden 

Baugenehmigungsbescheides öffentlich bekanntgemacht: 

Der Antrag auf Nutzungsänderung Wohnung in Ferienwohnung 

in Nesselwang, Römerstraße 21, Gemarkung Nesselwang, 

Flurnummer(n) 805 wurde mit Bescheid des Landratsamtes 

Ostallgäu vom 27.07.2023 (Gz.: 6024.01 - 681/23) nach 



 

Maßgabe der geprüften, revidierten und mit 

Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen unter den in 

den Beiblättern abgedruckten Auflagen gemäß § 34 

Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt.  

Die Kosten des Verfahrens hat der Antragsteller zu tragen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 

seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, Postfach 11 23 

43, 86048 Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

- Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur 

Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung 

eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 

und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

- Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte 

Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verfahrensgebühr fällig.  

Die Rechtsbehelfsfrist wird mit dem Tag der Zustellung 

(Veröffentlichung) in Lauf gesetzt (siehe Art. 66 Abs. 2 Satz 6 

BayBO). Die Verfahrensunterlagen können beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwaben-straße 11, 87616 Marktoberdorf, Zimmer 

D 262, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 

werden. 

Ulrich Härle, Regierungsdirektor               Eapl.: 6024.01-681/23 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft) Herrn Alexander Lalik, Dr.-

Molitor-Str. 6, 86807 Buchloe, z.Zt. unbekannten Aufenthalts 

Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 27.07.2023, Aktenzeichen 30-

1420/OAL LA291, Vollzug der FZV; Grund der Anordnung: 

Fehlender Versicherungsschutz, kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. 

Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

L. Zech                                              Eapl.: 30-1420/OAL-LA291 

 

Bekanntmachung 

Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der 

Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 

Hier: Herr Guido Maniga, geb. 06.03.1971 in Sassari, wohnhaft 

in I - 07026 Olbia, Via Stazzi Sarraiola 13 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Der Bescheid des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 27.07.2023, Aktenzeichen 30-

1430. Grund des Bescheids: Aberkennung des Rechts, von 

einer ausländischen Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch 

machen zu dürfen kann beim Landratsamt Ostallgäu, 

Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Fahrerlaubnisbehörde 

zu den üblichen Dienststunden eingesehen werden. Das o.g. 

Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Damit werden 

Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen. 

Ingrid Straub                                                         Eapl.: 30-1430 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft) Herrn Gabriel Daniel Corujan, 

Frankenried, Frühlingsweg 2, 87665 Mauerstetten, z.Zt. 

unbekannten Aufenthalts 

 

Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 09.08.2023, Aktenzeichen 30-

1420/MOD GA93, Vollzug der FZV, Grund der Anordnung: 

Nichtentrichtung der KFZ-Steuer kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. 

Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

Christian Greither                              Eapl.: 30-1420/MOD-GA93 

 

Bekanntmachung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 

Wasserabgabesatzung 

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung Gennach-

Hühnerbach-Gruppe (BGS-WAS) vom 12. Juli 2023 

Aufgrund der Art. 5, 8, und 9 des Kommunalabgabegesetzes 

erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung Gennach-

Hühnerbach-Gruppe, im nachstehenden Satzungstext 

Zweckverband genannt, folgende Beitrags- und 

Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung: 

§ 1 Beitragserhebung 

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Aufwands für 

die Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung für seinen 

räumlichen Wirkungsbereich einen Beitrag. 

§ 2 Beitragstatbestand 

Der Beitrag wird erhoben für bebaute, bebaubare oder 

gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke, 

wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss an die 

Wasserversorgungseinrichtung besteht. Ein Beitrag wird auch 

für Grundstücke erhoben, die an die 

Wasserversorgungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind, 

oder die auf Grund einer Sondervereinbarung nach § 8 WAS an 

die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen werden. 

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld 

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des 

Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die 

Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 

5 Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche –Beitragsschuld mit 

dem Abschluss der Maßnahme. 

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der 

Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, 

entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser 

Satzung. 

§ 4 Beitragsschuldner 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 

Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder 

Erbbauberechtigter ist. 

§ 5 Beitragsmaßstab 

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der 

Geschoßfläche der vorhandenen Gebäude berechnet. Die 

beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von 

mindestens 2.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in 

unbeplanten Gebieten 

- bei bebauten Grundstücken auf das 4-fache der 

beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 2.500 

m², 

- bei unbebauten Grundstücken auf 2.500 m² begrenzt. 

(2) Die Geschoßfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude 

in allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden mit der vollen 

Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur 

herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. Gebäude oder 

selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung 

keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung 

auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, werden 

nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder 

Gebäudeteile, die tatsächlich an die Wasserversorgung 

angeschlossen sind. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben 



 

außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie 

hinausragen. 

(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne 

Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten, aber 

bebaubaren Grundstücken wird als Geschoßfläche ein Viertel 

der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 

Grundstücke, bei denen die zulässige oder für die 

Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im 

Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete 

Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute 

Grundstücke im Sinn des Satzes 1. 

(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen 

Änderung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen 

Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. Eine 

Beitragspflicht entsteht insbesondere 

- im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die 

zusätzlichen Flächen, soweit für diese bisher noch keine 

Beiträge geleistet worden sind, 

- im Fall der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich 

geschaffenen Geschossflächen sowie im Fall des Abs. 1 Satz 2 

für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zusätzliche 

Grundstücksfläche, 

- im Fall der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien 

Gebäudes oder Gebäudeteils im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, 

soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für 

die Beitragsfreiheit entfallen. 

(5) Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für das 

ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, 

wird der Beitrag nach Abzug der nach Abs. 3 berücksichtigten 

Geschossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten 

Grundstücksflächen neu berechnet. Dieser Betrag ist 

nachzuentrichten. Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an 

Geschossflächen, ist für die Berechnung des 

Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach 

dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet worden ist. 

§ 6 Beitragssatz 

Der Beitrag beträgt; 

a) pro m² Grundstücksfläche 1,82 €   

b) pro m² Geschossfläche  5,75 € 

§ 7 Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des 

Beitragsbescheides fällig. 

§ 8 Erstattung der Kosten der Grundstücksanschlüsse 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, 

Verbesserung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung 

sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im Sinn 

des § 3 WAS sind mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im 

öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der 

Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen 

Höhe zu erstatten. 

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der 

jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des 

Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des 

Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner 

(Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. § 

7 gilt entsprechend. 

§ 9 Gebührenerhebung 

Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der 

Wasserversorgungseinrichtung Grundgebühren (§ 10) und 

Verbrauchsgebühren (§ 11). 

§ 10 Grundgebühr 

(1) Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) der 

verwendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem 

Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere 

Wasseranschlüsse, wird die Grundgebühr nach der Summe 

des Dauerdurchflusses der einzelnen Wasserzähler berechnet. 

Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der 

Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche 

Wasserentnahme messen zu können. 

(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von 

Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 

bis  4 m³/h 60,00 €/Jahr  

bis  10 m³/h 66,00 €/Jahr 

bis  16 m³/h 72,00 €/Jahr 

über  16 m³/h 90,00 €/Jahr 

Verbundzähler  810,00 €/Jahr 

§ 11 Verbrauchsgebühr 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach Maßgabe der 

nachfolgenden Absätze nach der Menge des aus der 

Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers 

berechnet. Die Gebühr beträgt 0,80 € pro Kubikmeter 

entnommenen Wassers. 

(2) Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler 

ermittelt. Er ist durch den Zweckverband zu schätzen, wenn 

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist,   

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht 

ermöglicht wird oder 

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein 

Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt. 

(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher 

Wasserzähler verwendet, beträgt die Gebühr 0,80 € pro 

Kubikmeter entnommenen Wassers. 

§ 12 Entstehen der Gebührenschuld 

(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme. 

(2) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf 

den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses 

folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid bestimmt. 

Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines 

jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der 

Jahresgrundgebührenschuld neu. 

§ 13 Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 

der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich 

zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.  

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem 

Grundstück befindlichen Betriebs.  

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

§ 14 Abrechnung, Fälligkeit 

Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und 

Verbrauchsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des 

Gebührenbescheides fällig. 

§ 15 Mehrwertsteuer 

Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Gebühren 

wird die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe 

erhoben. 

§ 16 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem 

Zweckverband für die Höhe der Abgabe maßgebliche 

Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang 

dieser Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage 

entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen. 

§ 17 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung zur 

Wasserabgabesatzung vom 22.06.2016 zuletzt geändert durch 

die 2. Satzung zur Änderung der Beitrags- und 

Gebührensatzung vom 13.07.2020 außer Kraft. 

Stöttwang, 12. Juli 2023 

Alexander Müller, Verbandsvorsitzender           Eapl.: 10-0280.1 

 

Bekanntmachung der Verbandssatzung des 

Zweckverbandes zur Wasserversorgung Gennach-

Hühnerbach-Gruppe (Körperschaft des öffentlichen 

Rechts) vom 12. Juli 2023 

Der Zweckverband zur Wasserversorgung Gennach-

Hühnerbach-Gruppe erlässt aufgrund des Beschlusses der 

Verbandsversammlung vom 12. Juli 2023 gemäß Art. 18 Abs. 1 

und 19 KommZG folgende Verbandssatzung: 



 

I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Rechtsstellung 

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband zur 

Wasserversorgung Gennach-Hühnerbach-Gruppe“ – die 

Abkürzung lautet „WasserGHG“. Er ist eine Körperschaft des 

öffentlichen Rechts. 

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in der Gemeinde 

Stöttwang. 

§ 2 Verbandsmitglieder 

(1) Verbandsmitglieder sind die Gemeinden Germaringen, 

Jengen, Markt Kaltental, Mauerstetten, Oberostendorf, 

Osterzell, Stöttwang und Westendorf. 

(2) Andere Gemeinden können dem Zweckverband beitreten. 

Der Beitritt bedarf einer Änderung der Verbandssatzung und 

der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

(3) Jedes Verbandsmitglied kann zum Schluss eines 

Rechnungsjahres aus dem Zweckverband austreten, wenn die 

Verbandsversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 

satzungsmäßigen Stimmenzahl zustimmt. Der Austritt muss 

mindestens ein Jahr vorher schriftlich erklärt werden; er bedarf 

einer Änderung der Verbandssatzung und der Genehmigung 

der Aufsichtsbehörde. Das Recht, aus wichtigem Grunde zu 

kündigen (Art. 44 Abs. 3 KommZG) bleibt unberührt. 

(4) Die Zustimmung der Verbandsversammlung darf nicht 

verweigert werden, wenn das austretende Verbandsmitglied 

alle bis zum Austritt anfallenden satzungsmäßigen 

Verpflichtungen erfüllt hat und die mit dem austretenden 

Verbandsmitglied stattzufindende Auseinandersetzung 

vertraglich geregelt ist. Der Auseinandersetzungsvertrag muss 

einerseits den Aufwendungen des Zweckverbandes für das 

austretende Verbandsmitglied und der Wirtschaftlichkeit des 

Unternehmens für die im Zweckverband verbleibenden 

Verbandsmitglieder Rechnung tragen, anderseits den Anteil 

des austretenden Verbandsmitglieds an einer 

Vermögensbildung des Zweckverbandes berücksichtigen. 

§ 3 Räumlicher Wirkungsbereich 

Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes umfasst 

das Gebiet seiner Mitglieder mit Ausnahme des Ortsteiles „Am 

Riederloh“ der Gemeinde Germaringen, sowie die Ortsteile 

Gennachhausen und Reichenbach der Gemeinde Stöttwang. 

§ 4 Aufgaben des Zweckverbandes und der Verbandsmitglieder 

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine gemeinsame 

Wasserversorgungseinrichtung einschließlich der Ortsnetze zu 

errichten, zu betreiben, zu unterhalten und die Anlage im 

Bedarfsfalle zu erweitern. Er versorgt die Endverbraucher mit 

Trinkwasser, welches den einschlägigen DIN-Vorschriften 

entsprechen muss. Soweit vorhandene und nach den 

Feststellungen des Wasserwirtschaftsamtes Kempten 

technisch noch brauchbare Anlagen in die Gesamtmaßnahme 

eingefügt werden können, werden Sie vom Zweckverband ohne 

Entschädigung übernommen. 

(2) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgabe ohne 

Gewinnabsicht. Er dient ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts. 

(3) Das Recht und die Pflicht der Verbandsmitglieder, die dem 

Zweckverband übertragenen Aufgaben zu erfüllen und die 

notwendigen Befugnisse gehen auf den Zweckverband über. 

(4) Der Zweckverband hat das Recht, an Stelle der 

Verbandsmitglieder Satzungen und Verordnungen zu erlassen, 

soweit das für seine Aufgaben erforderlich ist. 

II. Verfassung und Verwaltung 

§ 5 Verbandsorgane 

Die Organe des Zweckverbandes sind: 

1. die Verbandsversammlung 

2. der Verbandsausschuss 

3. der Verbandsvorsitzende 

§ 6 Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem 

Verbandsvorsitzenden und den übrigen Verbandsräten. 

(2) Die Zahl der Vertreter, die ein Verbandsmitglied in die 

Verbandsversammlung entsendet, richtet sich nach der in 

seinem Gebiet abgenommenen jährlichen Wassermenge, 

wobei pro angefangene 40.000 m³ ein Vertreter zu entsenden 

ist. Die Berechnung wird alle sechs Jahre nach dem 

Durchschnitt der vorangegangenen drei Kalenderjahre 

vorgenommen. Jedes Verbandsmitglied entsendet mindestens 

zwei Vertreter und zwar auch dann, wenn die dafür notwendige 

Wassermenge nicht abgenommen wird und höchstens sieben 

Vertreter. 

(3) Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter für den Fall 

seiner Verhinderung. Verbandsräte können nicht Stellvertreter 

sein. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter sind von den 

Verbandsmitgliedern und dem Vorsitzenden - ist ein solcher 

noch nicht gewählt, der Aufsichtsbehörde- schriftlich zu 

benennen. Beamte und Angestellte des Zweckverbandes 

können nicht Mitglieder der Verbandsversammlung sein. 

(4) Für Verbandsräte, die Kraft ihres Amtes der 

Verbandsversammlung angehören, endet das Amt als 

Verbandsrat mit dem Ende ihres kommunalen Wahlamtes; 

entsprechendes gilt für ihre Stellvertreter. Die anderen 

Verbandsräte und ihre Stellvertreter werden durch Beschluss 

der Vertretungsorgane der Verbandsmitglieder bestellt und 

zwar für die Dauer der Wahlzeit der Vertretungsorgane, wenn 

Mitglieder dieser Organe bestellt werden, andernfalls für sechs 

Jahre. Die Bestellung nach Satz 2 kann durch Beschluss der 

Vertretungsorgane aus wichtigem Grund widerrufen werden; 

sie ist zu widerrufen, wenn ein Verbandsrat, der dem 

Vertretungsorgan eines Verbandsmitglieds angehört, vorzeitig 

aus dem Wahlamt oder der Vertretungskörperschaft 

ausscheidet. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter üben ihr 

Amt bis zum Amtsantritt der neuen Verbandsräte weiter aus. 

§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche Einladung 

des Verbandsvorsitzenden zusammen. Die Einladung muss 

Tagungszeit, Tagungsort und die Beratungsgegenstände 

angeben und den Verbandsräten spätestens eine Woche vor 

der Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann der 

Verbandsvorsitzende die Frist bis auf vierundzwanzig Stunden 

abkürzen. 

(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal 

einzuberufen. Sie muss außerdem einberufen werden, wenn es 

ein Drittel der Verbandsräte oder die Aufsichtsbehörde oder 

das Wasserwirtschaftsamt Kempten beantragt; im Antrag sind 

die Beratungsgegenstände anzugeben. 

§ 8 Sitzungen der Verbandsversammlung 

(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die 

Beratungsgegenstände der Verbandsversammlung vor. Er leitet 

die Sitzung und handhabt die Ordnung während der Sitzung. 

(2) Die Vertreter der Aufsichtsbehörde, das 

Wasserwirtschaftsamt Kempten und der Geschäftsleiter haben 

das Recht, an den Sitzungen beratend teilzunehmen. Auf 

Antrag ist ihnen das Wort zu erteilen. Die 

Verbandsversammlung kann auch andere Personen hören. 

§ 9 Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 

sämtliche Verbandsräte ordnungsgemäß geladen sind und die 

Mehrheit der Verbandsräte anwesend und stimmberechtigt ist. 

Über andere als in der Einladung angegebene 

Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss gefasst 

werden, wenn alle Verbandsräte erschienen und mit einer 

Beschlussfassung einverstanden sind. 

(2) Wird die Verbandsversammlung wegen 

Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der persönlichen Beteiligung 

der Mehrheit der Verbandsräte beruht, innerhalb von vier 

Wochen zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben 

Gegenstand einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl 



 

der Erschienenen beschlussfähig; auf diese Folge ist in der 

zweiten Ladung ausdrücklich hinzuweisen. 

(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 

oder diese Verbandssatzung nicht etwas anderes vorschreibt, 

werden die Beschlüsse der Verbandsversammlung mit 

einfacher Mehrheit der Abstimmenden gefasst; es wird offen 

abgestimmt. Jeder Verbandsrat hat eine Stimme. Solange ein 

Verbandsmitglied keine anderen Vertreter bestimmt hat, übt der 

erste Bürgermeister oder Verbandsvorsitzende das Stimmrecht 

aller Vertreter aus. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag 

abgelehnt. Kein Verbandsrat darf sich der Stimme enthalten; 

enthält sich ein Verbandsrat der Stimme, so gehört er nicht zu 

den Abstimmenden. 

(4) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend; die 

Vorschriften über die persönliche Beteiligung finden keine 

Anwendung. Es wird geheim abgestimmt. Gewählt ist, wer 

mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 

Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet 

eine Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten 

Stimmzahlen statt. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl 

entscheidet das Los. Haben im ersten Wahlgang drei oder 

mehr Bewerber die gleiche Anzahl an Stimmen erhalten, so 

entscheidet das Los, welche Bewerber in die Stichwahl 

kommen. Hat ein Bewerber die höchste, zwei oder mehr 

Bewerber die gleiche nächsthöhere Stimmzahl erhalten, so 

entscheidet das Los, wer von diesen in die Stichwahl mit dem 

Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl kommt. 

(5) Die Beschlüsse und Wahlergebnisse sind unter Angabe von 

Tag und Ort der Sitzung, der Namen der anwesenden 

Verbandsräte, der behandelten Gegenstände und der 

Abstimmungsergebnisse (Stimmenverhältnis) in ein 

Beschlussbuch einzutragen und von dem 

Verbandsvorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen. 

Als Schriftführer kann eine Dienstkraft des Zweckverbandes 

oder eines Verbandsmitglieds, soweit dieses zustimmt, 

zugezogen werden. Verbandsräte, die einem Beschluss nicht 

zugestimmt haben, können bis zum Schluss der Sitzung 

verlangen, dass das in der Niederschrift vermerkt wird. 

Abschriften der Niederschrift sind unverzüglich den 

Verbandsmitgliedern und der Aufsichtsbehörde zu übermitteln. 

§ 10 Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für: 

1.  die Entscheidung über die Grundzüge der Planung, die 

Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den 

Verbandsaufgaben dienenden Einrichtungen; 

2. die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung oder 

die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen; 

3. die Beschlussfassung über die jährliche Haushaltssatzung; 

4. die Beschlussfassung über den Stellenplan für die 

Dienstkräfte; 

5. die Feststellung der Jahresrechnung sowie die Entlastung; 

6. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seines 

Stellvertreters, die Bestellung der Mitglieder des 

Verbandsauschusses und die Festsetzung von 

Entschädigungen; 

7. die Bildung, Besetzung und Auflösung weiterer Ausschüsse; 

8. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der 

Geschäftsordnung für die Verbandsversammlung; 

9. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der 

Betriebsordnung; 

10.die Beschlussfassung über die Änderung der 

Verbandssatzung, die Auflösung des Zweckverbandes und die 

Bestellung von Abwicklern. 

(2) Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die 

anderen ihr im Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 

zugewiesenen Gegenstände, soweit nicht der 

Verbandsausschuss nach § 14 zuständig ist. Sie ist 

insbesondere zuständig für die Beschlussfassung über: 

1. den Abschluss von Rechtsgeschäften aller Art, die für den 

Zweckverband Verpflichtungen in Höhe von mehr als 50.000 € 

mit sich bringen; § 14 Abs. 1 Nr. 3 bleibt unberührt; 

2. den Gesamtplan der im Rechnungsjahr oder in mehreren 

Rechnungsjahren durchzuführenden Unterhaltungsarbeiten. 

Die Verbandsversammlung kann diese Zuständigkeiten 

allgemein oder für den Einzelfall auf den Verbandsausschuss 

übertragen. Sie kann die Übertragung jederzeit für die Zukunft 

widerrufen. 

§ 11 Zusammensetzung des Verbandsausschusses 

(1) Der Verbandsausschuss besteht aus dem 

Verbandsvorsitzenden, seinem Stellvertreter und je einen 

Vertreter der Verbandsmitglieder. 

(2) Die Verbandsversammlung bestellt aus ihrer Mitte die 

weiteren Mitglieder des Verbandsausschusses und für jedes 

weitere Mitglied einen Stellvertreter. Die Bestellung gilt für die 

Dauer der Zugehörigkeit zur Verbandsversammlung. Die 

Bestellten können nur aus wichtigen Gründen von der 

Verbandsversammlung abberufen werden. 

§ 12 Sitzungen und Beschlüsse des Verbandsausschusses 

Für die Sitzungen und Beschlüsse des Verbandsausschusses 

gelten die §§ 7, 8 und 9 entsprechend. Die Sitzungen des 

Verbandsausschusses sind nicht öffentlich. 

§ 13 Zuständigkeit des Verbandsausschusses 

(1) Der Verbandsausschuss ist zuständig 

1. die Beamten des Zweckverbandes im Rahmen des 

Stellenplanes zu ernennen, zu einem anderen Dienstherrn 

abzuordnen oder zu versetzen, in den Ruhestand zu versetzen 

und zu entlasten; 

2. die Beschäftigten des Zweckverbandes im Rahmen des 

Stellenplanes einzustellen, höher zu gruppieren und zu 

kündigen; 

3. Lieferungen und Leistungen in Höhe von 5.001 € bis 50.000 

€ zu vergeben; 

4. den Entwurf der Haushaltssatzung zu erstellen; 

5. Maßnahmen gegen Verbandsmitglieder zur zwangsweisen 

Durchsetzung ihrer finanziellen Verpflichtung gegenüber dem 

Zweckverband einzuleiten; 

6. die notwendigen Unterhaltungsarbeiten zu ermitteln und die 

von dem Vorsitzenden und den Dienstkräften des 

Zweckverbandes zur Erfüllung seiner Aufgabe ausgeübten 

Tätigkeiten laufend zu überwachen; 

7. den Erwerb und die Belastung von Grundstücken im freien 

Geschäftsverkehr sowie im Wege der Enteignung oder 

Zwangsbelastung und die Veräußerung von Grundstücken 

durchzuführen. 

(2) Der Verbandsausschuss ist ferner zuständig für alle 

Angelegenheiten, die ihm durch Einzelbeschluss der 

Verbandsversammlung übertragen werden. 

§ 14 Wahl des Verbandsvorsitzenden 

(1) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von 

der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte gewählt. Der 

Verbandsvorsitzende soll der gesetzliche Vertreter eines 

Verbandsmitgliedes sein. 

(2) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden auf 

die Dauer von sechs Jahren, sind sie Inhaber eines 

kommunalen Wahlamtes eines Verbandsmitglieds, auf die 

Dauer dieses Amtes gewählt. Sie üben ihr Amt nach Ablauf der 

Zeit, für die sie gewählt sind, bis zum Amtsantritt des neu 

gewählten Verbandsvorsitzenden weiter aus. 

§ 15 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 

(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach 

außen. 

(2) Der Verbandvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der 

Verbandsversammlung und erledigt in eigener Zuständigkeit 

alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung kraft 

Gesetzes dem ersten Bürgermeister zukommen. Er erfüllt die 

ihm im Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 

zugewiesenen weiteren Aufgaben. 



 

(3) Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung 

können dem Verbandsvorsitzenden unbeschadet des § 10 Abs. 

1 weitere Angelegenheiten zur selbstständigen Erledigung 

übertragen werden. 

(4) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse 

seinem Stellvertreter und laufende 

Verwaltungsangelegenheiten Dienstkräften des Zweckverbands 

oder mit Zustimmung eines Verbandsmitglieds dessen 

Dienstkräften übertragen. 

(5) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet 

werden soll, bedürfen der Schriftform. Das gilt nicht bei 

Geschäften, die für den Zweckverband einmalige 

Verpflichtungen von nicht mehr als 5.000 € mit sich bringen. 

(6) Der Verbandsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit 

die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich 

Abhilfeverfahren, die Abgabe von Prozesserklärungen 

einschließlich Klageerhebung, Einlegung von Rechtsmitteln und 

Abschluss von Vergleichen sowie die Erteilung des Mandats an 

einen Prozessbevollmächtigten, wenn die finanzielle 

Auswirkung auf den Zweckverband, oder falls diese nicht 

bestimmbar, der Streitwert voraussichtlich 20.000,00 € nicht 

übersteigt und die Angelegenheit keine grundsätzliche 

Bedeutung hat. 

§ 16 Dienstkräfte des Zweckverbandes 

(1) Der Zweckverband hat das Recht, Dienstherr von Beamten 

zu sein. 

(2) Die Verbandsversammlung bestellt einen Geschäftsleiter. 

Sie kann ihm durch Beschluss Zuständigkeiten des 

Verbandsvorsitzenden nach § 15 Abs. 2 übertragen. Durch 

gesonderten Beschluss kann sie ihm ferner unbeschadet des § 

10 Abs. 1 weitere Angelegenheiten zur selbständigen 

Erledigung übertragen. 

III. Wirtschaft- und Haushaltsführung 

§ 17 Anzuwendende Vorschriften 

Für die Wirtschafts- und Haushaltsführung des 

Zweckverbandes gelten die Vorschriften für Gemeinden mit 

mehr als 3.000 Einwohner entsprechend, soweit sich nicht aus 

dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit etwas 

anderes ergibt. 

§ 18 Haushaltssatzung 

(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung ist den 

Verbandsmitgliedern spätestens eine Woche vor der 

Beschlussfassung in der Verbandsversammlung zu übermitteln. 

(2) Die Haushaltssatzung ist spätestens einen Monat vor 

Beginn des Rechnungsjahres zu beschließen und mit ihren 

Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Rechnungsjahr ist 

das Kalenderjahr. 

(3) Die Haushaltssatzung wird, wenn rechtsaufsichtliche 

Genehmigungen erforderlich sind, nach Erteilung der 

Genehmigung, sonst vier Wochen nach der Vorlage an die 

Aufsichtsbehörde nach § 22 Abs. 1 bekannt gemacht. 

§ 19 Deckung des Finanzbedarfs 

(1) Der Zweckverband erhebt von seinen Wasserabnehmern 

Gebühren und Beiträge nach den Vorschriften des 

Kommunalabgaberechts. 

(2) Der durch Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen 

nicht gedeckte Finanzbedarf für die Errichtung, Erweiterung 

und Erneuerung der Wasserversorgungsanlage wird auf die 

Verbandsmitglieder umgelegt (Investitionsumlage). 

Umlegungsschlüssel ist die in dem Gebiet des 

Verbandsmitgliedes abgenommene jährliche Wassermenge 

(Durchschnitt der letzten 5 Jahre). 

(3) Der durch Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen 

nicht gedeckte laufende Finanzbedarf wird auf die 

Verbandsmitglieder umgelegt (Betriebskostenumlage). 

Umlegungsschlüssel ist die in dem Gebiet des 

Verbandsmitgliedes abgenommene jährliche Wassermenge 

(Durchschnitt der letzten 5 Jahres). 

 

§ 20 Kassengeschäfte 

Die Kassengeschäfte werden am Ort der Geschäftsstelle 

geführt. Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter werden 

von der Verbandsversammlung bestellt. Sie dürfen Zahlungen 

weder selbst anordnen noch bei ihrer Anordnung mitwirken. 

§ 21 Jahresrechnung, Prüfung 

(1) Der Verbandsvorsitzende legt die Jahresrechnung der 

Verbandsversammlung innerhalb von sechs Monaten nach 

Abschluss des Rechnungsjahres vor. 

(2) Die Jahresrechnung soll von der Verbandsversammlung 

oder von einem Prüfungsausschuss binnen drei Monaten örtlich 

geprüft werden. Der Prüfungsausschuss ist aus der Mitte der 

Verbandsversammlung zu bilden. Er besteht aus drei 

Verbandsräten. 

(3) Nach der örtlichen Prüfung wird die Jahresrechnung von der 

Verbandsversammlung festgestellt. 

(4) Nach der Feststellung der Jahresrechnung veranlasst der 

Verbandsvorsitzende die überörtliche Rechnungsprüfung und 

die Prüfung durch den Bilanzprüfer. Überörtliches 

Prüfungsorgan ist die Staatliche Rechnungsprüfungsstelle des 

Landratsamtes Ostallgäu. Der Bilanzprüfer ist spätestens 6 

Monate vor Ablauf des Rechnungsjahres von der 

Verbandsversammlung zu bestimmen und vom 

Verbandsvorsitzenden zu beauftragen.  

(5) Aufgrund des Ergebnisses der überörtlichen 

Rechnungsprüfung und der Prüfung durch den Bilanzprüfer 

beschließt die Verbandsversammlung endgültig über die 

Anerkennung der Jahresrechnung. 

IV. Schlussbestimmungen 

§ 22 Öffentliche Bekanntmachung 

(1) Die Satzungen und Verordnungen des Zweckverbandes 

werden im Amtsblatt des Landkreises Ostallgäu 

bekanntgemacht. Die Satzungen und Verordnungen können in 

der Geschäftsstelle des Zweckverbandes eingesehen werden.  

(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des 

Zweckverbandes sind in ortsüblicher Weise vorzunehmen. Die 

Aufsichtsbehörde kann darüber hinaus eine Veröffentlichung im 

Amtsblatt des Landkreises Ostallgäu anordnen. 

§ 23 Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann die Verbandsversammlung 

einberufen, wenn der Vorsitzende und sein Stellvertreter 

verhindert sind und die Tagung der Verbandsversammlung 

unaufschiebbar ist. 

(2) Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und den 

Verbandsmitgliedern, wenn sie sich gleichgeordnet 

gegenüberstehen, und bei Streitigkeiten der Mitglieder des 

Zweckverbandes untereinander aus dem Verbandsverhältnis ist 

die Aufsichtsbehörde zur Schlichtung anzurufen. 

§ 24 Auflösung 

(1) Die Auflösung des Zweckverbandes bedarf einer Mehrheit 

von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl in der 

Verbandsversammlung und der Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde.  

Die Auflösung ist wie diese Verbandssatzung 

bekanntzumachen. 

(2) Findet eine Abwicklung statt, so haben die beteiligten 

Gemeinden das Recht, die auf ihrem Gebiet gelegenen 

Gegenstände des Anlagevermögens zum geschätzten Zeitwert 

zu übernehmen.  

Im Übrigen ist das Vermögen nach Befriedigung der Gläubiger 

an die Verbandsmitglieder unter Anrechnung der 

übernommenen Gegenstände nach dem Verhältnis der von 

ihnen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre bezogenen 

Wassermenge zu verteilen. 

(3) Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckverband aus, 

ohne dass dadurch der Zweckverband aufgelöst wird, so wird 

es mit dem Betrag abgefunden, den es bei der Auflösung 

erhalten würde, wenn der Zweckverband zum Zeitpunkt seines 

Ausscheidens aufgelöst werden würde. 



 

Es hat das Recht, die auf seinem Gebiet gelegenen 

Gegenstände des Anlagevermögens unter Anrechnung auf 

seinen Abfindungsanspruch zum geschätzten Zeitwert zu 

übernehmen. Dies gilt nicht, soweit der Zweckverband die 

betreffenden Anlageteile (Betriebsgebäude, Hochbehälter, 

Pumpwerk, Fernleitungen, Ortsnetze, sofern sie der 

Versorgung nachfolgender Verbandsmitglieder dienen und 

Messeinrichtungen) zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Der 

Abfindungsanspruch wird fünf Jahre nach dem Ausscheiden, 

spätestens im Fall der Auflösung des Zweckverbandes fällig. 

Die Beteiligten können für die Berechnung und Fälligkeit des 

Abfindungsanspruches eine abweichende Regelung 

vereinbaren. 

§ 25 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung 

in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 22.06.2016 

zuletzt geändert durch die 1. Satzung zur Änderung der 

Verbandssatzung vom 23.05.2017 außer Kraft. 

Stöttwang, 12. Juli 2023 

Alexander Müller, Verbandsvorsitzender           Eapl.: 10-0280.1 

 

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des 

Schulverbandes Unterthingau, 87647 Unterthingau, 

Landkreis Ostallgäu, für das Haushaltsjahr 2023 

I. 

Aufgrund Art. 9 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG sowie der 

Art. 63 ff. GO erlässt der Schulverband Unterthingau folgende 

Haushaltssatzung: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit 

festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit    727.800 € 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  710.550 € 

ab. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 145.000 € 

festgesetzt.  

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im 

Vermögenshaushalt wird auf 0 € festgesetzt.  

§ 4 

(1)Verwaltungsumlage 

1.Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 

(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-

tungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 544.000 € 

festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die 

Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

2.Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die 

maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 

2022 auf 308 Verbandsschüler festgesetzt. 

3.Die Verwaltungsumlage wird somit je Verbandsschüler auf 

1.766,23 € festgesetzt. 

(2)Investitionsumlage 

1.Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 

(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögens-

haushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 186.000 € 

festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die 

Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Investitionsumlage). 

2.Für die Berechnung der Investitionsumlage wird der Durch-

schnitt der dem Haushaltsjahr vorangegangenen 4 Jahre 

maßgebenden Schülerzahlen, derzeit 289 Verbandsschüler, zu 

Grunde gelegt.  

3.Die Investitionsumlage wird somit je Verbandsschüler auf 

643,60 € festgesetzt. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 

von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000 € 

festgesetzt. 

§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft. 

Unterthingau, den 17.07.2023, Schulverband Unterthingau 

Dr. Stephan Bea, Schulverbandsvorsitzender 

II. 

Die Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Ostallgäu mit 

Schreiben vom 14.07.2023, Az.: 10 9410.5, rechtsaufsichtlich 

behandelt. 

III. 

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegen vom Tage 

nach dieser Bekanntmachung an bis zur nächsten amtlichen 

Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich bei der 

Geschäftsstelle des Schulverbandes Unterthingau, Marktplatz 

9, 87647 Unterthingau, zu den allgemeinen Öffnungszeiten zur 

Einsichtnahme auf (Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, Art. 40 

KommZG, Art. 63 Abs. 3 Satz 3 GO).“ 

Ralf Kinkel, Regierungsdirektor 

          Eapl.: 10-9410.5 

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des 

Zweckverbandes „Hochwasserschutz Gennach-

Hühnerbach“, 86807 Buchloe, Landkreis Ostallgäu, für das 

Haushaltsjahr 2023 

I. 

Aufgrund des Art. 40 Abs. 1 und Art. 26 Abs. 1 des Gesetzes 

über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i.V.m. Art. 63 

ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband 

„Hochwasserschutz Gennach-Hühnerbach“ folgende 

Haushaltssatzung: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit 

festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  709.000 € 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit                  1.639.000 € 

ab. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 567.000 € festge-

setzt. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im 

Vermögenshaushalt wird auf 0 € festgesetzt. 

§ 4 

(1)Verwaltungsumlage 

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten 

Bedarfs (Umlage-Soll) zur Finanzierung von Ausgaben im 

Verwaltungshaushalt wird auf 658.900 € festgesetzt. 

Dieser ungedeckte Bedarf wird nach § 18 Abs. 2 und 3 der 

Satzung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Gennach-

Hühnerbach vom 08.11.2007 in der Fassung vom 05.03.2020 

auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 

(2)Investitionsumlage 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

§ 5 

(1)Die Verwaltungsumlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen 

zu entrichten. 

(2)Die Fälligkeitstermine sind der 15.02., 15.05., 15.08. und 

15.11. des Haushaltsjahres. 

(3)Sofern bei Fälligkeit der ersten Rate die Haushaltssatzung 

noch nicht erlassen ist, kann bei Bedarf zum jeweiligen Fällig-

keitstermin eine Vorausleistung bis zur Höhe eines Viertels der 

für das vorangegangene Jahr festgesetzten Umlagen (§ 4) 

erhoben werden. 



 

 

§ 6 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 

von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 400.000 € 

festgesetzt. 

§ 7 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 8 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft. 

Buchloe, den 25.07.2023 

Josef Schweinberger, Verbandsvorsitzender  

II. 

Die Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Ostallgäu mit 

Schreiben vom 14.07.2023, Az.: 10 9410.7, rechtsaufsichtlich 

geprüft und genehmigt. 

III. 

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegen vom Tage 

nach dieser Bekanntmachung an bis zur nächsten amtlichen 

Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich bei der 

Geschäftsstelle des Zweckverbandes im Rathaus Buchloe, 

Rathausplatz 1, 86807 Buchloe, zu den allgemeinen Öffnungs-

zeiten zur Einsichtnahme auf (Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG, 

Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO).“ 

Ralf Kinkel, Regierungsdirektor 

          Eapl.: 10-9410.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die digitale Unterschrift können an diesem pdf-Dokument 

keine Änderungen mehr vorgenommen werden.  
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